
Vereinbarung über die Nutzung  

des Logos der Stadt Pattensen  
 

zwischen der 

Stadt Pattensen  

Rathausplatz 1  

30982 Pattensen 

und 

 ..................................................................................................................................  (Name) 

 ............................................................................................................................  (Anschrift) 

 ............................................................................................................................  (E-Mail-Adresse) 

(nachfolgend Nutzer/Nutzerin genannt)  

für den nachfolgenden Zweck. 

Bitte detaillierte Angaben zu Art, Umfang, ggfs. Auflage, Verbreitungsgebiet, zeitliche Dauer, wenn möglich mit 

Entwurf oder Muster als Anlage: 

1. Die Stadt Pattensen ist Inhaberin der uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem Stadt -Logo und 

gestattet dem Nutzer/der Nutzerin die Verwendung des Logos zu dem o. g. Zweck nach Maßgabe 

dieser Vereinbarung. Bestandteil dieser Vereinbarung sind die „Grundsätz e für die Nutzung des 

städtischen Logos“.  

2. Der Nutzer/die Nutzerin erklärt, das Stadt -Logo ausschließlich für den oben genannten Zweck 

zu verwenden und es nicht kommerziell zu nutzen.  

3. Der Nutzer/die Nutzerin verpflichtet sich, das Stadt -Logo ausschließlich von Originalvorlagen zu 

reproduzieren. Eine Verfremdung oder Veränderung des Zeichens und/oder Textteilen ist nicht 

gestattet. 

4. Die hier überlassenen Nutzungsrechte sind nicht durch den Nutzer/die Nutzerin an Dritte 

übertragbar. 

5. Die Stadt Pattensen behält sich das Recht vor, die Einräumung der Nutzungsrechte jederzeit zu 

widerrufen. Der Nutzer/die Nutzerin verpflichtet sich für diesen Fall, die Verwendung bzw. 

Verbreitung vom jeglichem Material mit der Logo der Stadt Pattensen sof ort einzustellen. 

6. Im Falle einer missbräuchlichen, gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßende Nutzung 

des Stadt-Logos kann die Stadt Pattensen verlangen, dass der Nutzer/die Nutzerin alle Produkte 

mit falscher Darstellung des Stadt-Logos auf eigene Kosten einzieht und/oder deren Verbreitung 

bzw. anderweitige Nutzung gänzlich einstellt. Bei gravierenden Verstößen kann die Stadt 

Pattensen ebenfalls verlangen, dass bereits gefertigte Produkte vernichtet werden. Ein 

Schadenersatz durch die Stadt Pattensen bleibt in jedem Fall ausgeschlossen.  

Stadt Pattensen Nutzer/Nutzerin 

(Ort, Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift) 


